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Amtlicher Teil.

Kri -g«ministerium.

Bekanntmachung
(Nr. 3010,10. 16. B. 5),

betreffend

m
Vom 21. November 1916.

Nachstehende Bekanntmachung Mied hiermit auf Er.
r.ichcn des Königlichen Kriegsministeriums mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht das. n - .viVr '*
Handlungen gegen die Anordnungen ans Eirund der B 'k'. >ntt
machung über Vorrotserhebungen vom 2. ssebrmrr 19' a
(Reichs-Gesetzbl. S . 54), in Verbindung mit den Bchannt-
machunacn vom 3. September I9 !.i 51-3)
und trnt 21. Oktober 1915 (Reichs-^ -fo.-bl 7  68B vo°
straft Milden, solveit nicht nach den a' lgem?in°n S ' raM-
sctzcn höhere Strafen verwirkt- sind' ). 'Auch kann dm Be¬
trieb des 5>andelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung über
Fernhaltung unzuverlässiger Pcr ;onen vom Handel vom
23. Scptember 1915 (ReichI-Gefftzbl. S . "09; unter,agt
Werda n.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
od wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi-
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrit-
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er ans Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögens-
falle mit Gesängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher
rtnzurichten oder zu führen unterläßt.

» 1
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen P :rmnen
(meldepflichtigen Personen) unterliegen bezüglich der non
dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände 0nc.de-
pflichtigen Gegenstände) einer Meldepflicht.

* L .. . 1
Bon der Bekanntmachung betroflene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden Maschinen der fvl-
genden Arten betroffen:

Klasse a : Drehbänke mit mindestens 169 Mil "' m. '.er
Spitzenhöhe; .. . .. „

Klasse b : Äbstcchmaschimn und Kallmgm hu Mate-
rial von mindestens 60 Millimeter

Klasse c: alle Revolverbänke;
Klasse d : Fräsmaschinen;
Klasse e: Schleifmaschinen;

'Klasse s: Bohrmaschinen . Bohr - und Fräswerke;
Klasse g: Vertikal -Bohr - und Drclw -rke (Kirnflel-

bänke) ; ^ ^ .
Klasse h : Shaping -, Stoß - und Hobelmaschinen:
Klasse i : Automaten ; , , . ..
Klasse k: Spezialmaschinen , irre Hrnterdrehbanke Zen¬

triermaschinen , Pressen und Stanzen , Aufwurf-,
Luft- und Fallhämmer sowie Abgratpressen.

| 0
Bon der Bekanntmachung betroffene Personen.

Zur Meldung verpflichtet fi-.b alle natürlichen nm
furi.stisch.en Personen , Gesellschaften, Firmen , wirtschastlrche
Bctri . be sowie össentlich-recbtliwe Kcrpoe.ch' hen und Ver¬
bände die Eigentum oder Gewahrsam an. ii' c'^-v' lichtcgcn
Gegenständen (§ 2) haben, oder bei denen sich solche naler
Zollaufsicht befinden.

I 4. . ' I
Stichtag , Meldefrist , Meldestelle.

Für die Meldepflicht ist der am Beginn des 21 No¬
vember 1916 vorhandene Bestand an meldepflichtegon Ge¬
genständen maßgebend. Die Meldung hat bis ^uni 30 No¬
vember 1916 an die Königliche Fcldzeugmeistere' ,^ i o¬
nische Zentral -Abteilung , Berlin W 15. Lietzcnbnrger
18—20, zu erfolgen.
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Stkt der Meldung.

Die Meldungen Haben nur aus den amtlichen ./M- lde-
schcinen fiir Bestandsaufnahme von Werkzeugmasehinm" zu
erfolgen. Es werden für jede der im 5 2 angeführten Ma-
schinenklassen besondere mit dein gleichen Buchstaben be-
zeichnete „Klnnenlisten " sowie fiir die Gesamtmeldnng
„Sammellisten " ausgegeben. In die Klassenlisten sind nur
die Stückzahlen der entsprechenden Maschinen einzntragen,
wahrend in der Sammelliste jede einzelne Maschine auf-
zufiihren ist. .

Die Meldescheine sind bei dem Verein deutscher D >r?-
zcugmaschin-nfabriken , Berlin W 15, Baverilche S : c 2,
oder bei den'. Verein Deutscher Maschcnen-Bat, -Anstalten,
Berlin - Chnrloitcnürrg 2, Hardenbergsrr 1 ae .a 'ardcrn
Die Anforderung hat auf einer Postkarte zu - -folgen,
die nichts anderes enthalten darf als die kurze Anforderung
der gewünschten Meldescheine und die deutliche Unterschrift
mit genauer Adresse und Firmenstempel.
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Aeudrruug der Aussührnugsa »Weisung vom 25.  Sep¬
tember 1916

zu der Bekanntmachung über die Regelung der Wildpreise
vom 24. August 1916 (RGBl . S . 959).

Auf Grund der 88 3 und 4 der vorbezetchneten Be¬
kanntmachung wird folgendes bestimmt:

Die Ziff . III der Ausführungsanweisung dom 25 Sep¬
tember 1916 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Wird unzerlegtes Wild im Kleinderkaufe
durch den Jäger  selbst an den Verbraucher  ab¬
gegeben,̂ so dürfen die fiir den Großhandel mit Wilo gesetz¬
ten Preise nicht überschritten werden ; für die Wgabe
zelner Stücke zerlegten Rehwildes, Schwarzwildes , Rot-
uud Damwildes derblelbt cs bei den unter Ziff . TT ftstge-
schten Preisen , wenn die Zerlegung nach Entfernung der
Decke oder Schwarte stattgefunden hat.

Abdrucke für die Stadt - und Landkreise und die Gemein-
den mit mehr als 50000 Einwohnern sind beigesiigt.

Die Sammellisten und die zugehörigen Klafienlisten sind
von jcdlm Anmeldenden ordnungsgemäß postfrei zu machen
und an die Königliche Feldzengmeinerei, Tecknish » Zentral-

'Abtlilung , Berlin W 15, Lictzeiibnrger Straße 18—20, ein-
zuhichkn  Die Zahl der auf einer Sammelliste gemeldeten
Mas -', im >i muß mit der Gesamtzahl der in die zugehörigm
Klassciilisten eingetragenen Maschinen übereiustimmen.

Ter Minister für Hanvel «nv « ewerde.
In Vertretung:
Dr . Göppert.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.

Im Aufträge:
Graf von Keyserlingk.

8 0- . ^ •
Ausnahmen.

, Ausgiiiommen von den Anordnungen dieser Bekanich-
machnng und demnach nicht zu melken sind:

1 ditjenigen Maschinen der in, 8 2 kczeichneten Art,
welche fiir Kriegszweckevoll und ausschließlich und

! für eine voraussichtlich längere Dauer als zwei Mo¬
nate vom Stichtag » ab lu’j.lninijt sind,

2. diejenigen in Maschinenfabriken in Benutz nng be¬
findlichen Maschinen, die ihrerseits wieder' zur Er¬
zeugung von Maschinen der im 8 2 genannt ".« Art
und von Nöaschinen fiir Kriegszwecke verwendet
werden.

Kriegszwecken inr Sinne dieser Bestimmung dienen Ma¬
schinen, welche verwendet werden zur Herstellung von Waf¬
fen̂ Munition , Feldgerät , Fahrzeugen, Flugzeugen, ' Flug¬
schiffen, Bekleidung und Nahrungsmitteln für die Heere?-
oder Marine-Verwaltung, sowie von Geräten für die Eisen¬
bahn, Post und Telegraphie.

N 7| T' l ¥11 H IS U
Anfragen und Anträge.

Alle auf die vorstehenden Anordnungen bezüglichen
Anfragen und Anträge sind an das Köiriglich Preußische
Kriegsministerium , Abteilung B5 , Berlin W 9, Leivziger
Straße 5, zu richten und am Köpft des Schreibens mit
der Aufschrift „Bestandsaufnahme von Werkzeugmaschinen"
zu versehen.

8 8. i r ; i ; ;
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritr am 21. November 1916 in
Kraft.

Frankfurt  a . M ., den 21. November 1916.
Stellv . Generalkommando XVIll. A. K.

C o b l e n z , den 21. November 1916.

König!. Kommandantur der Festung
Coblenz-Ehrenbreitstei«.

In 1 18344.

Der Mtniüer de» Inner «.
In Vertretung:

vr . Drews.

Bekanntmachung.
Die Jichaber der bis zum 6. November 1916 ausgestell¬

ten Vergütungsanerkenntnisse über gemäb Z 3 Zifftr 1 und
2 des Kriegsleitungsgesetzes vom 13 Juni 137.3 in den Mo¬
naten September -Dezember 1914. Februar -März , Mai - De¬
zember 1915, Februar -März , Juni -August 1916 gewährte
Kriegsleistungen im Regierungsbezirk Wiesbaden werden
hiermit aufgesordert, die Vergütnngen bei der Königliche:,
Regierungshauptkasft hier bezw. den zuständigen König¬
lichen Kreiskasftn gegen Rückgabe oer Anerkenntnisse In
Empfang zu nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Naturalquartier Stal¬
lung, Natnralverpflegnng vnd Fonrage in Betracht Den
betreffenden Gemeinden wird von hier ans oder von den
Landräten noch besonders mitgeteilt , welche Vergütungen
in Frage kommen und wieviel die Zinsen betragen . Auf
den Anerkenntnissen ist über Betrag und Zinsen zu quit¬
tieren . Die Quittungen miissen auf die NeichshaupAasft
lauten

Der Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monat » ans. Die
Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber der An¬
erkenntnisse gegen deren Rückgabe. Zu einer Prüfung der
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt,
aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden,  den 10. November 1916.
Der Rettierungs- Präsident,

j Zn Vertretung:
' gez. : v. Gizhcki.

I. 10421 . Diez,  den 13. November 1916
Belanntmach»««.

Ich habe den FleischbeschauerKaiser in Schönborn bis
auf weiteres mit der Ausübung der Fleischbeschau in der
Gemeinde Schönborn beauftragt.

Wer Londrat.
I . » .

Ztmmermann.
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Der Herr Minister des Innern hat die Herren Regie¬
rungspräsidenten für die Dauer des KriecieS ermächtig,
in Fällen dringenden Bedürfnisses fortan die Be-chässignng
ausländischer , insbesondere russischer Polen auch in ge¬
werblichen Kleinbetrieben und bei einzelnen Handwerks¬
meistern zuzulassen. Von dieser Ermächtigung soll insbe¬
sondere dann Gebrauch gemacht werden, wenn infolge Ein¬
ziehung des Betriebsleiters oder unentbehrlicher Hilfskrässe
zum Heeresdienst die Fortführung deS Betriebes gefährdet
erscheint und dieser entweder kriegwirtschastlichen Zwecken
dient oder die ausschließliche Nahrnngsanelle für die Ehe-
frau (Witwe) rder die Familie des Betriebsinhabcrü bildet.

Ferner sind die Herren Regierungspräsidenten ermäch¬
tigt worden, russisch-Mische Leute, dse bereits seit Kriegs¬
beginn frei im Inlands sich aufhalten oder die aus der
militärischen Internierung entlassen werden, auch loenn sie
nicht Facharbeiter sind, zur Beschäftigung in gewerblichen
Betrieben jeder Art , in dringenden Fällen der vorstehend
gedachten Art und bei besonderer Eignung selbst in Kleinbe¬
trieben und bei einzelnen Handwerksmeistern ziizulassem

Etwaige Anträge sind hier zu stellen.
Der KSnigl. Lanvrat:

I . B.
Schön.

J .-Nr . ll . 12246. Diez,  den 14. November 1916.

Betrifft: Holzfällungen im kommenden Winter,
Die Zahl der für die Holzfällung zur Verfügung stehen¬

den Arbeiter ist eine recht geringe geworden, so daß, wenn
nicht weitere Arbeitskräfte herangezogen werden, nur ein
kleiner Teil des planmäßig vorgesehenen Holzquantums
cingcschlagenwerden kann.

Den Herren Bürgermeistern der waldbesitzend«-,, Ge¬
meinden wird daher empfohlen, wie dies auch bereits int
Vorjahre in verschiedenen Gemeinden geschehen ist. di.'
Kriegsgefangenen, welche während der Wintermonate in
der Landwirtschaft doch weniger zu tun haben, zu den Holz-
fällungen heranzuziehen.

Der Laudrat.
I . B.:

Schön , Kreisdeputierter.

Nichtamtlicher Teil.

Aus Provinz und Nachbargebieten
Ansprüche von Ehefrauen ver im Ausland

zurückgehaltcnen Männer . Ein Arbeiter war vorüber¬
gehend in Rußland , als der Krieg ausbrach . Er wurde als deut¬
scher Lanogurmpslichtiger zurückgehalten. Tie Ehefrau erhält
oeswegeu die staatliche Unterstützung . Aus Anlaß ihrer Ent¬
bindung fordert die Frau auch die Leistungen der Reichswochen-
hilfe . Tos Reichsversicherungsamt hat in einer Entscheidung
vom 14. 4. 16 diesen Anspruch als berechtigt anerkannt mit
der Begründung : Im vorliegenden Falle gehöre der Ehemann,
der znm .Heeresdienste aufgeboten worden wäre , wenn er in
Deutschland weilen würde , zu denen, die an der Wiederauf¬
nahme eener Erwerbstätigkeit durch Gefangennahme verhin¬
dert seien (8 ] Bekanntmachung vom 3. 12. 14). Ter Wort¬
laut des ß 1, insbesondere die. Worte in Ziffer 2 „vor Ein¬
tritt in diese Dienste " schienen dieser Auffassung ?ntgeg?nzü- a
stehen. Tie Bekanntmachung dürfe ihrem sozialen Geiste ent¬
sprechend nicht engherzig ausgelegt werden . Es handle sich
nicht um ein eingehend beratenes Gesetz, sondern um eine aus
Anlaß des Krieges im Hinblick auf die Dringlichkeit des Gegen¬
standes erlassene Notverordnung , die auch sonst bereits wegen
der Zweiselhaftigkeit ihrer Fassung zu mehrfachen Erlünterun-
gen Anlaß gegeben habe.

-5>a9 ''Nnyxtzxrveeix'vxx'tzetzerxnvtzSkxIxtz\som U,.
'ontuvmU \.n tz 395, Wf1, \u ven extzxn txcx xcii] v -tu
Inkrafttreten des Gesetzes — das Gesetz tft rnr t . Januar
1813 in Kraft getreten — die Retchsderftchernngsanftatt auch,
einzelnen Angestellten nach vorhergehender ärztlicher Unter¬
suchung gestatten kann , die Wartezeit znm Bezüge der Leistun¬
gen des Ancestetltenverstcherungsgesetzes durch Einzahlung der
entsprechenden Prämienreserve abzukürzen . Durch Bekannt¬
machung des Reichskanzlers vom 9. Dezember 1915 ist die für
das Recht ouf Abkürzung der Wartezeit gewährte Frist für alle
Personen , die oor dem 1. Januar 1916 zu den Angestellten im
Sinne des § 395 gehörten , bis znm Schlüsse des Kalenderjah¬
res verlängert worden , welches ans das Jahr folgt , in wel-
chem der Krrcg beendet ist. Die Kriegsteilnehmer werden daher
darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen die Möglichkeit, einen
Anspruch au , Invaliden - oder Hinterbliebenenrente für den
Fall zu sichern, daß Berufsunfähigkeit oder Tod schon innerhalb
der nächsten Jahre eintritt , nur gegeben ist, wenn durch ein¬
malige Einzahlung einer PrämienreserVe die Wartezeit abge¬
kürzt wird . Tie Prämienreserve entspricht dem versichrrnngs-
icchnischen Werte , sie ist also höher, und zwar mit dem Alter
des Antragstellers steigend, als die Summe der Beitrag -, die
für die abzukürzende Zeit zu zahlen sein würden . Tiefe Auf¬
wendung empfiehlt sich aber doch für alle , bei denen besondere
Gefahr einer vorzeitigen Berufsunfähigkeit bzw. eines vor¬
zeitigen Todes vorliegt . Ter Antrag ist an da» Direktorium
der Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte , Bcrlin -Wilwers-
dors, Hobenzollerndamm 193-195, zu richten , und es sind bei-
zusügen : 1. die Bersicherungskarte des Ankragstellcrs , i.  ein
amtlicher Geburtsnachweis , (Geburtsurkunde , Militärpaß , Hei¬
ratsurkunde . faNs aus dieser die Geburtsdaten zu ersehen und ),
3. eine Bescheinigung über den für den Antragsteller in Frage
kommenden Jahresarbeitsverdienst . Auswärtige Versicherte
haben ferner möglichst noch ein Gutachten des Vertrauensarztes
der Reichsverstcherungsanstalt beizusügcn , während in Groß-
Berlin wohnenoe Versicherte zunächst den Antrag einznreichen
haben und alsdann weitere Nachricht erhalten.

!:! Woran erkennt rnan veulsche Zündhölzer *
Es wird vielleicht bei dem festgesetzten Preis von 45 Pfg . für
ein Poket Streichhölzer versucht werden , deutsches Fabrikat
als ausländisches zu bezeichnen, um so einen höheren Preis
zu bemerken, lim diesen Betrug aufzudecken, dafür gibt es
ein einfache? Mittel . Jede deutsche Znndholzschachtel trägt
in der linken Ecke des ihr ausgeklebten Warenzeichens eine
Nummer (von 1 bis etwa 350), die der Steuerbehörde zur
Kontrolle dient . Sollte der Versuch gemacht werden , so ge-
kennzeicknetc Schachteln als „echte" Schweden anzubringen oder
mehr als 45 Pfg . für das Paket gewöhnlicher Hölzer zu
der Maschinen auszufüllen . Tie Meldescheine können bei den
fordern , je ist das ein Betrug oder eine Bewucherung , die vom
Publikum nnnachsichtlich zur Anzeige gebracht werden sollte

:l: Mengenderechnungstabelle zur Ueberwachung
der Getreideablieferung und des Verbrauches der
Selbstversorger . Herr Oberstadtsekretär Wilhelm Sebregondi
in Duisburg hat sich eine Mengenberechnungstabelle zur Ueber¬
wachung der Getreideablieserang und des Verbrauches Ser
Selbstversorger gesetzlich schützen lasten , welche es ermöglicht,
die sonst zu diesem Zweck vorznnehmende Berechnung durch -Ver¬
schiebung einer Skala ohne weiteres ablesen zu können . Bei
der großen Bedeutung der restlosen Ablieferung aller nicht frei¬
gegebenen Erntcmengen wollen wir nicht verfehlen , auf eine
Sache hinzuweisen , die den mit der Einziehung und der
Kontrolle der Getreidevörräte betrauten Stellen sowie den
Selbstversorgern ein für diese Zwecke äußerst wertvolles Hilfs¬
mittel an die Hand gibt . »ori

Nene Nachrichten aus Teuisch-Ostafrika.
Bei der Leipziger Mission traf nm 11. November ein?

Nachricht von ihrem Arbeitsfeld in Dentsch-Ostasrika ein,
die erste seit einundeinviertel Jahren . Die Missionare und
ihre Familien befinden sich wobl und haben keinen Man¬
gel an Lebensmitteln und Geld. Tie meisten sind auf ihren
Missionsstationen am Kilimandscharo, >Meru und Pa rege-
birge und dürfen ibre Arbeit weiter tun Als die englischen
Truppen Anfang März sich dem Kilimandscharo näherten,
wurden die Familien von den deutschen Behörden ausge-
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Bei tfjrert Gemeinden , andere gingen in oen (3anttatvountt .

s fWi ffwttar§famitten  zogen sich, Wie fnft  alle  deutschen
Familien nait Ufambtira  zurück . Inzwischen hatte eine
Anzahl deutscher Familien die Erlaubnis erhalten , auf
ihre Farmen zurückzukehren. Die Missionare hielten unter
den erschreckten Eingeborenen Ordnung und hinderten sic,
sich in den Wusch zu flüchten, lieber das Verhalten der feind¬
lichen Truppen kennte nicht geklagt werden. Gemeine Ge¬
walttätigkeiten gegen Frauen und Kinder kamen nicht vor,
die Missionshäuser wtlrden nicht beschädigt. Seit dem Wall¬
zug der Besetzung herrscht Ruhe im Lande. Die Missions-
erbeit , namentlich Predigt und Katechumenunterricht , wird
so gut wie möglich fortgeführt . Nur die Schularbeit hat
bis zu einem gewissen Grade gelitten , da es an den nötigen
Materialien fehltet Das Seminar mußte geschlossen werden.
Tie eingeborenen Lehrer haben sich bewährt . Sie arbeiten
entweder ohne Bezahlung oder gegen halben Gehalt . Tie
Missionsstativn Marangu wurde im April und Mai 1916 zu
einem Erholungsheim für kranke englische Soldaten nmge-
wandelt . Jetzt dient etz wieder den beiden Missionsfamilien,
die dort ibr Heim haben, zur Wohnung. Am Kilimandscharo
sind 2, im Paregebirge .9 Missionsstationen unbesetzt. Eine
der Krankenschwesternpflegte verwundete deutsche Soldaten,
eine zweite betätigte sich als Hebamme in 19 Familien.
Zeitweilig war aus der Missionsstation Moschi ein Wöch-
nerinncnheim für deutsche Frauen eingerichtet. Missionar
Fuchs, der Leiter des ganzen Merkes, wurde von den Be-
börtcn weggefübrt, ohne daß die übrigen Missionare er¬
fuhren, wohin Er ist zuerst nach Nairobi und dann in das
Konzentrationslager Ahmednagar in Indien verbracht . Die
Missionare blicken trotz des Ernstes der gegenwärtigen Lag?
vertrauensvoll in die Znkunsr.

28 000 Ö/lart c Breiten murrte . We (jrcT  icr Uor brm
tSpeAiaUft bett ,%cimt §icf)ltvinbel betrieb,  und "deshuw und WigrN
cnbetev Qßetriicicteictx bielfdcfy,  Kutetzt mit drei Jahren Quok*
haus vorbestraft ist, war von mehreren Lebensmittelsirmen in
Westfalen und Sachsen, vor allem von der Firma Georg B"cker
in Schwelm, beauftragt, im großen Stil Lebensmittel hier und
auf dem Land auszukaufen. Metzler wohnte seit über eft'.em
Jahre in einem hiesigen Hotel und hat in dieser Zeit Nach¬
weis eich Lebensmittel, deren Ausfuhr verboten ist, Waggon«
weise im Wert von mehreren hunderttausend Mark an die Auf¬
traggeber abgesandt. Tie letzte Sendung, neun Kisten mit einem
Gewicht von 80 Zentnern, größtenteils Fleisch, Wurstwaren.
Speck, Butter , Käse, Honig,. Mehl und Marmelade, wurd-n. bei
einer dno-geu Speditionssirnia unmittelbar vor der Ab fahrt
beschlagnahmt. Die betrefsenden hiesigen Geschäfte, die Lebens¬
mittel an Metzler unter erheblicher Ueberschreitung der Höchst¬
preise ohne Markenabgabe geliefert haben, sind zum großen
Teil ftstoestellt; ebenso auch eine Anzahl von Agenten und Ket-
tenhändlcrn, die Metzler als Helfershelfer dienten. Die Be¬
kanntgabe der Namen bleibt Vorbehalten, bis die umfangreichen
Erhebungen beendigt sind.

— ——«»

Kriegs- und Volkswirtschaftliches.

Lebensmittelfälscher und -Schieber.
Ter Kauftnann Walter Siepmann von Elberfeld hatte

,.Gulaschwülfel", Marke „Gulaschkanone" in den Handel ge¬
bracht, die nach seinen Anpreisungen etwas geradezu Hervor¬
ragendes bieten und zur Herstellung einer schmackhaften Gu-
lasckttunke für eine Kartosfelmenge für drei bis vier Personen
ausreichen soltten. Sie Zollten sich besonders an fleischlosen
Tagen zur Verwendung eignen. Infolge seiner markt-
schreiettschen Reklame fand das neue Kriegserzeugnis großen
Absatz. Besonders wurde es von armen Leuten gekauft. Haupt-
abjatzgebiete waren Städte mit großer Arbeiterbevöllerung.
Ein: einzige Firma in Solingen hatte innerhalb weniger Mo¬
nate für annähernd 3090 Mark solcher Würfel bezogen. Wie
das Solinger Nahrungsmittelamt feststelltc, bestand das neue
Erzeugnis in der Hauptsache aus Kartoffelmehl, etwas Ge¬
würz, 2.) Prozent Salz und etwas Farbstoff, und nach den Be¬
kundungen von Sachverständigen hatte das Fabrikat irgend¬
welchen Mhttvert nicht. Tie Berbraucher haben ihre Kartoffeln
lediglich mii gefärbter Kartoffelbrühe begossen. Das Schöf¬
fengericht, vor ' dem sich Siepmann zu Verantivorten harte,
erkannte ceqcn ihn ans 3000 Mark Geldbuße und sprach auch
die Veröffentlichung des Urteils in mehreren Zeitungen ' aus.
Ter Amtsanwalt hatte 300 Mark Geldstrafe beantragt Tie
Strafkammer war über diesen Antrag aber mit Rücksicht dar¬
auf ganz erheblich hinausgegangen, daß gerade die ärmere Be¬
völkerung durch das Erzeugnis ausgeveutet worden sei. — Ter
Landwirt Ernst Schlipköter aus Grüfrath  bei So¬
lingen war vom Schöffengerichtzu einem Monat Gefängnis
und 500 Mark Geldbuße verurteilt worden, weil sich bei einer
Untersuchung seiner Milch ergeben hatte, daß 10 Litern Milch
fii/, bis 7 Liter Wasser zugesetzt worden waren. Schlipköter.
der' gegen das Urteil Berufung eingelegt hatte, wandt? biW
der Strafkammer ein, seine Frau , mit der er in Unfrieden lebe,
labe der Milch vielleicht aus Rache Wasser zugefügt, um ihn
hineinzulegen. Tie Strafkammer schenkte der Ausrede indes
keinen G.auben und bestättgte das Schöffengerichtsnrteil. —
Tie Po-izeidirektivn München  teilt mit : Ein Lebensmit¬
tel:,bieder größten Stils ist am 1t . November, nachmittags,
gier' in dem Schreiber Adolf Metzler  aus Sachsen in dem
Augenblick festgenommen worden, als er mit dem Ertrag von

Als Pranger für Wucherer  hat ein Budapestec
Gerichtshof die Plakatsäulen der Stadt bestimmt Eine
ganze Reihe von Milch- und Fettgroßhändlern die sick' des
Wuchers schuldig gemacht hatten , waren zu großen Geld-
und Freiheitsstrafen verurteilt . Das Urteil wird nun di:lch
Anschlag an den Plakatsäulen der Stadt öffentlich bekannt-
gegeben.

D a s i t a l i e n i s che „Keimbro  t ". Die italienische
Regierung macht viel Reklame für eine neuartige Drolbe-
reitung : das Korn wird nicht gemahlen, sondern zum Kei¬
men gebracht, wodurch also aus chemischem Wege Zucker
erzeugt wird . Tiefes Korn wird in besonderer Weise ge¬
stampft und zu Teig verwandelt , dessen Nährwert höher
sein soll als der aus gemahlenem Korn. Di? italienische
Bevölkerung will jedenfalls trotz aller gelehrten Auseinan¬
dersetzungen über das neue Brot nichts von ihm wissen.

Kunst und Wissenschaft.
Sienkiewicz ff

In dem Schweizer Kurorte Berch am Genfer See ist der
polnische Nationaldichter Heinrich Sienkiewicz einem Herz¬
schlage erlegen. Der Verstorbene war seiner Zeit einmal von
Joffre zum Besuche der französischen Fron< eingeladen, lehnre
aber ab In der Schweiz hat er ein Polnisches Hilfskonnrer
gegründet zur Unterstützung seiner Volksgenossen, die von
Kriegsnot heimgesucht wurden.

Vom Büchertisch.
Gar 1e« l«uve - ttalrnver 1917. (Verlag von Ernst

Keils Nachfolger. August Scherl G. m. b. H Leipzig. Gebun-
oeu 1 Mark)  Soeben erschien der 32. Jahrgang des be¬
lebten Volksbuches, der dritte in der schweren Knegs-
reit aus der er wieder mancherlei Ernstes und Herteres
erzählt Dem Kalenderdarium folgt eine Uberstchllrche
Lhronik des zweiten Kciegsjahres . E ne Reihe interessanter
illustrierter Artikel erzählt vom Leben unserer Söhne m Waffen.
Für gute Unterhaltung sargen die gleichfalls illustrierten Ber-
rräae : „Die Kameraden ", Erzählung von Trude Bruns,
Rübezahls Tücken". Humoreske von C. Steinrück, und „Ebbe

und Flut ", Novelle von Julius R HaorhauS . Aus dem
übrigen Inhalt nennen wit „Deutsche Geselligkeit nach dem
Krieg" von Alexander von Gleichm-Rußwurm , „Knegspor-
zellau" von Jarno Jessen, mit Bildern fow e das tiefem,
pfundcne Eingangsgedicht , Ein heunüch Wort von W.
Lennemann und vier farbige Kunstbeilagen Sv bietet der
Gartenlaube -Kalender für 1917 bei billigem Prers wiederum
eine reiche Fülle wertvollen Unterhalluugsstoffes. _

Verantwortlich für die Schttstleitung Richard Hein. Bad SmS.
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